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BESCHLÜSSE DES EINWOHNERRATES VOM 25. JUNI 2012 
 
1. Betreffend Vorlage Nr. 1042 „Jahresbericht 2011“ 

1.1. Der Einwohnerrat genehmigt den Jahresbericht 2011 inklusive Jahresrechnung 2011. 
1.2. Der Überschuss in der Höhe von CHF 4‘735‘597.80 wird vollumfänglich dem Eigenkapital zugeführt. 

Das Eigenkapital beläuft sich damit auf CHF 15‘777‘220.25. 

1.3. Das Postulat Nr. 355 „Kreisel Bruggstrasse-Hauptstrasse“, überwiesen an der Fortsetzungssitzung der 
288. Sitzung vom 13.12.1999, wird abgeschrieben. 

1.4. Das Postulat Nr. 414 „Kompostierbare Abfälle“, überwiesen an der 362. Sitzung vom 24.09.2007, wird 
abgeschrieben. 

1.5. Das Postulat Nr. 415 „Gelbe Farbe für neue Fussgängerstreifen“, überwiesen an der Fortsetzungs-
sitzung der 364. Sitzung vom 20.12.2007, wird abgeschrieben. 

1.6. Das Postulat Nr. 422 „Gemeindesportanlagenkonzept“, überwiesen an der 372. Sitzung vom 
27.10.2008, wird nicht abgeschrieben. 

1.7. Das Postulat Nr. 425 „Gemeindezentrum: nicht alle mögen’s heiss!“, überwiesen an der 380. Sitzung 
vom 21.09.2009, wird abgeschrieben. 

1.8. Das Postulat Nr. 427 „Gemeindezentrum: nicht alle mögen’s kalt“, überwiesen an der 384. Sitzung 
vom 25.01.2010, wird abgeschrieben. 

1.9. Die Deckungslücke bei der BL-Pensionskasse per 31.12.2011 von CHF 43‘137‘700 wird im Anhang zur 
Jahresrechnung als Eventualverpflichtung aufgeführt. 

 

2. Betreffend Vorlage Nr. 1033 „HarmoS – Konsequenzen und weiteres Vorgehen“ 
2.1. Der Einwohnerrat unterstützt die Strategie des Gemeinderates, der Primarschule langfristig den 

notwendigen Schulraum in den jeweiligen Quartierschulhäusern zur Verfügung zu stellen (de-

zentrale Lösung) und auf eine Zentralisierung der Mittelstufe (3. – 6. Schuljahr) zu verzichten. 
2.2. Der Einwohnerrat nimmt zustimmend Kenntnis von den Bestrebungen des Gemeinderates, das 

Sekundarschulgebäude Fiechten an die ISB zu veräussern und erwartet eine Vorlage zur Ratifi-

zierung eines entsprechenden Kaufvertrages. 
2.2.1. Der Gemeinderat wird beauftragt, Alternativen zur Umsetzung von HarmoS 

weiterzuverfolgen, um vorbereitet zu sein, falls der Verkauf des Sekundarschulhauses an 

die ISB scheitern sollte. 
2.3. Der Einwohnerrat genehmigt für die Durchführung eines Wettbewerbs und die Erarbeitung eines 

Bauprojekts für den Umbau und die Sanierung des bestehenden Primarschulhauses Fiechten in 

ein Musikschulhaus, für die Sanierung von Aula, Hauswartwohnung und Einstellhalle Fiechten 
sowie für den Neubau eines Primarschulhauses Fiechten einen Investitionskredit über 

CHF 650‘000. 

2.4. Er beauftragt den Gemeinderat, auf der Basis des Wettbewerbsergebnisses eine Baukreditvorlage 
für das Musikschul- und das Primarschulgebäude inklusive der Sanierung der Autoeinstellhalle, 

der Hauswartwohnung und der Aula Fiechten vorzulegen.  

2.5. Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis von den voraussichtlichen, geschätzten Kosten für Sanierun-
gen und bauliche Anpassungen der Schulanlagen Surbaum, Weiermatten und Aumatten und be-

auftragt den Gemeinderat, ihm für die Auslösung der weiteren Projektierungsetappen jeweils 

separate Vorlagen zu unterbreiten. 
 

 

 



3. Betreffend Vorlage Nr. 1040 „GartenbadPlus, Projektierungskredit“ 

3.1. Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis von den Sanierungs- und Erneuerungskonzepten (Stand 
November 2011) des Reinacher Gartenbades. 

3.2. Der Einwohnerrat beauftragt den Gemeinderat auf der Basis der Variante 3 (Kostenschätzung 
CHF 10.83 Mio. inkl. MwSt.) ein Bauprojekt mit einem Kostenvoranschlag von +/- 10% auszuar-

beiten und dieses dem Einwohnerrat zu unterbreiten. 
3.2.1. Bei der Projektierung ist zusätzlich eine Variante „Chromstahl“ auszuarbeiten.  

3.3. Für die Phase des Bauprojekts genehmigt der Einwohnerrat einen Kredit über CHF 648‘000 für 
sämtliche Leistungen. 

3.4. Auf den Standort Gartenbad für den Bau eines Hallenbades wird verzichtet. 
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Beschlüsse des Einwohnerrates unterliegen gem. § 121 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Referendum. Die Referendums-

frist beginnt am 28. Juni 2012 und dauert bis zum 30. Juli 2012. 


